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be beziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung der Rück
erstattung von Kulturgut an das Ursprungsland zu der Arbeit, 
die sie .- insbesondere durch die Förderung bilateraler Ver
handlungen - im Hinblick auf die Rückgabe oder Rück
erstattung von Kulturgut, die Erstellung von Inventaren 
beweglichen Kulturguts, die Einschränkung des unerlaubten 
Handels mit Kulturgut und die Unterrichtung der Öffentlich
keit geleistet haben; 

2. erklärt erneut, daß die Rückerstattung von Kunst
gegenständen, Denkmälern, Museumsstücken, Archiven, 
Handschriften, Dokumenten und allen anderen Kultur- oder 
Kunslschätzen eines Landes durch eine fruchtbare Zusammen
arbeit zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungs
ländern zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und 
zur Erhaltung und zum Gedeihen universeller kultureller Werte 
beiträgt; 

3. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, auch weiterhin alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, um die Verwirklichung der in Resolution 
48/15 genannten Ziele zu erreichen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusammen
arbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der General
versammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

5. beschließt, den Punkt "Rückgabe oder Rückerstattung 
von Kulturgut an die Ursprungsländer" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

87. Plenarsitzung 
11. Dezember 1995 

50/57, Verstärkte Koordinierung der humanitären Not
hilfe der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/182 vom 19. De
zember 1991,47/168 vom 22. Dezember 1992,48/57 vom 
14. Dezember 1993 und 49/139 vom 20. Dezember 1994, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 14. Juni 199579

, 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 1995/56 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 28. Juli 1995, 

beschließt, den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Arbeitstagung 1996 mit den weiteren Beratungen über diese 
Angelegenheiten, auch soweit sie den zentralen revolvierenden 
Nothilfefonds betreffen, zu betrauen. 
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89. Plenarsitzung 
12. Dezember 1995 

50/58, Verstärkte Koordiniernng der hnmanitären Not
hilfe und Katastrophenhilfe der Vereinten Natio
nen, einschließlich der Wirt.chal'lssonderhill'e: 
Wirtschaftssonderhilfe für bestimmte Länder oder 
Regionen 

A 

HILFE FÜR DIE NORMALISlERUNG UND DEN 

WIEDERAUFBAU LIBERIAS 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1020 (1995) des 
Sicherheitsrats vom 10. November 1995, in der der Rat unter 
anderem alle liberianischen Parteien aufforderte, alle von 
ihnen eingegangenen Übereinkünfte und Verpflichtungen zu 
achten und vollständig und rasch durchzuführen, insbesondere, 
was die Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die Entwaffnung 
und Demobilisierung der Kombattanten sowie die nationale 
Aussöhnung betrifft, und dabei zu berücksichtigen, daß die 
Wiederherstellung des Friedens und der Demokratie in Liberia 
in erster Linie Sache detjenigen Parteien ist, die am 19. August 
1995 das Übereinkommen von Abuja"O unterzeichnet haben, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
9. Oktober 1995"\ 

tief besorgt über die nachteiligen Auswirkungen des sich 
lange hinziehenden Konflikts auf die sozioökonomische 
Entwicklung Liberias und feststellend, daß es dringend nötig 
ist, Frieden und Stabilität wiederherzustellen, damit die 
N ormalisierung und der Wiederaufbau der Grundleistungs
sektoren des Landes möglich wird, 

in_ Anerkennung der Fortschritte, die die liberianischen 
Parteien in letzter Zeit auf dem Weg zu einer friedlichen 
Konfliktlösung erzielt haben, namentlich die Wiederher
stellung der Waffenruhe, die Bildung eines neuen Staatsrats 
arn I. September 1995 und die Einigung über einen Zeitplan 
für den Ablauf des Friedensprozesses, der den Zeitraum vom 
Beginn der Waffenruhe bis zur Abhaltung von Wahlen zur 
Exekutive und zur Legislative im August 1996 umfaßt, 

mit Besorgnis zur Kenntnis nehmend, daß die Auslieferung 
von Hilfsgütern insbesondere in den Gebieten, die noch nicht 
unter der Kontrolle der Überwachungsgruppe der Wirtschafts
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten stehen, weiterhin 
durch mangelnde Logistik und fehlende Sicherheitsgarantien 
behindert wird, was den Übergang von Nothilfe- zu Entwick
lungsrnaßnahmen erschwert, 

in Würdigung der konzertierten und entschlossenen Bemü
hungen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten zur Wiederherstellung von Frieden, Sicherheit und Sta
bilität in Liberia, 
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